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Diese drei Grabarten gibt es bei den 
Bestattungsarten: 

Erdbestattung und Urnenbestattung 
 

I. Reihengrabstätten 
 
            1. Reihengrabstätten sind Grabstätten, die im Todesfall  
                der Reihe nach einzeln für die Dauer der Ruhezeit  
                vergeben werden.  
                Das Nutzungsrecht  kann nicht verlängert werden.  
 
            2. In jeder Reihengrabstätte darf nur ein Verstorbener 
                bestattet werden. Gegen die Entrichtung einer  Gebühr  
                kann ein Kindersarg bis zu einer Länge von 100 cm  
                oder eine Urne zusätzlich  beigesetzt wird, sofern die  
                Ruhezeit dadurch nicht überschritten wird. 
 
II. Wahlgrabstätten 
 
          
              1. Wahlgrabstätten werden mit einer oder mehreren  
                 Grabbreiten vergeben. Sie können auch bereits zu Lebzeiten  
                 vergeben werden.  
             2. In jeder Grabbreite darf nur eine Leiche bestattet werden.  
                 Zusätzlich ist eine Urne je Grabbreite möglich. 
             3. In einer Wahlgrabstätte dürfen die Nutzungsberechtigten  
                 und ihre Angehörigen bestattet werden. 
             4. Wahlgrabstätten können verlängert werden. (siehe Seite 11) 
             5. Das eingeschränkte Nutzungsrecht umfasst nicht das Recht  
                 zur Bestattung von Leichen oder zur Beisetzung von Urnen.                  
              
 
III. Grabstätten auf dem namenlosen Gräberfeld 
 
               Diese Grabstätten werden ohne Informationen über die Lage  
               auf dem Friedhof vergeben. 
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Bestattungsart: Erdbestattung 
 

Die Ruhezeit beträgt 25 Jahre  
 
 

 
I. Reihengrabstätten 

 
 

  25 Jahre 
Grabnutzungsgebühren für Särge über 1,20m pro Jahr 27 €  675,00 
Verwaltungsgebühr  27,00 
Bestattungsgebühr  430,00 
Benutzung der Friedhofseinrichtungen  60,00 
Benutzung der Kühlkammer incl. der ersten 3 Tage  75,00 
   
   
Summe  1267,00  
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Reihengabstätten in Rasenlage mit der Möglichkeit einer 
beschrifteten Grabplatte im Rasen 

 
 
 
 

  

 
 

  

  25 Jahre 
Grabnutzungsgebühren für Särge über 1,20m pro Jahr 43 €  1075,00 
Verwaltungsgebühr  27,00 
Bestattungsgebühr  430,00 
Benutzung der Friedhofseinrichtungen  60,00 
Benutzung der Kühlkammer incl. der ersten 3 Tage  75,00 
   
   
Summe  1667,00 
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II.  Wahlgrabstätten 
  

   

   

   

 

   
25 Jahre 

Grabnutzungsgebühren für Särge über 1,20m pro Jahr 29 €  725,00 
Verwaltungsgebühr  27,00 
Bestattungsgebühr  480,00 
Benutzung der Friedhofseinrichtungen  60,00 
Benutzung der Kühlkammer incl. der ersten 3 Tage  75,00 
   
   
Summe  

1367,00 
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Wahlgrabstätten in Rasenlage 

 
 
 
 
 
 
 
 

  25 Jahre 
Grabnutzungsgebühren für Särge über 1,20m pro Jahr 39 €  975,00 
Verwaltungsgebühr  27,00 
Bestattungsgebühr  480,00 
Benutzung der Friedhofseinrichtungen  60,00 
Benutzung der Kühlkammer incl. der ersten 3 Tage  75,00 
   
   
Summe  1617,00 
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III. Grabstätten  
       auf dem namenlosen Gräberfeld 
 

 
 

 
 
Grabnutzungsgebühren für Särge über 1,20m pro Jahr 43 € 

 25 Jahre 
1075,00 

Verwaltungsgebühr  27,00 
Bestattungsgebühr  480,00 
Benutzung der Friedhofseinrichtungen  60,00 
Benutzung der Kühlkammer incl. der ersten 3 Tage  75,00 
   
   
Summe  1717,00 
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Bestattungsart: Urne 
 

Die Ruhezeit beträgt 20 Jahre 
 
 
 
I. Reihengrabstätten in Rasenlage mit der Möglichkeit einer  
   beschrifteten Grabplatte im Rasen   

 
 
  20 Jahre 
Grabnutzungsgebühren für Urnen pro Jahr 39 €  780,00 
Verwaltungsgebühr  27,00 
Bestattungsgebühr  230,00 
Benutzung der Friedhofseinrichtungen  60,00 
Benutzung der Kühlkammer incl. der ersten 3 Tage  75,00 
   
   
Summe  1172,00 
 



 9 

 
 
II. Wahlgrabstätten 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  20 Jahre 
Grabnutzungsgebühren für Urnen pro Jahr 33 €  660,00 
Verwaltungsgebühr  27,00 
Bestattungsgebühr  230,00 
Benutzung der Friedhofseinrichtungen  60,00 
Benutzung der Kühlkammer incl. der ersten 3 Tage  75,00 
   
   
Summe  1052,00 
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Wahlgrabstätten in Rasenlage 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  20 Jahre 
Grabnutzungsgebühren für Urnen pro Jahr 39 €  780,00 
Verwaltungsgebühr  27,00 
Bestattungsgebühr  230,00 
Benutzung der Friedhofseinrichtungen  60,00 
Benutzung der Kühlkammer incl. der ersten 3 Tage  75,00 
   
   
Summe  1172,00 
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III. Grabstätten   
       auf dem namenlosen Gräberfeld 
 

 
Grabnutzungsgebühren für Urnen pro Jahr 39 € 

 20 Jahre 
780,00 

Verwaltungsgebühr  27,00 
Bestattungsgebühr  230,00 
Benutzung der Friedhofseinrichtungen  60,00 
Benutzung der Kühlkammer incl. der ersten 3 Tage  75,00 
   
   
Summe  1172,00 

 
 

Sonstiges 
 

            1.  Für die Benutzung der Kapelle für Verstorbene, die  
                nicht der evangelisch luth. Kirche angehören                       
  220,00 
 
            2. Für ausgelegene Grabstätten gilt ein eingeschränktes  
                Nutzungsrecht. 
                Es wird die Hälfte der Grabnutzungsgebühren berechnet. 
 
             3. Hier finden Sie die gültige Friedhofsgebührensatzung 
                 www.Friedhofsgebuehrensatzung.Kirche-grube.de 

                    
             4. Besondere und zusätzliche Leistungen sind über die  
                 Friedhofsverwaltung zu erfragen 
 
 

Gültig in Verbindung mit der Friedhofgebührensatzung Preise in Euro 
- Mai 2010 - 

Irrtum vorbehalten  
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